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1671 und Frauen se1in.“ Dieses Postulat der deutschen Eınes 1St sıcher: Über das Bılcl 11.l Hrau 11 d er ctheologi-
Bischöfe in ıhrem bemerkenswerten Wort über dıe tFrau 11 schen Anthropologie und über ihre Stellung in der Sırche
Kırche und Gesellschaft Ende (vgl HK, Januaı kann der Bedingung sinnvoll| nachgedacht WOI -

1982 26—54) IST noch längst nıcht eingelöst. Kın gewichti- den, dafß Nan die Frauen selber Zzu Wort KOMMEN läßt An
CS Hındernis für die Verwirklichung dieser Forderung Stoff ıll Dıiskussion tehlt beileibe nıcht. Das gılt K al-
besteht zweıtellos darın, dafß viele kırchlichen Amtsträger lem für die /eministische T’heologie mit ihren verschiedenen
und auch T’heologen zZzu wenıg Verständnis {ür lıe kırchli- Strömungen und Schwerpunkten. Ks braucht Jıe Bereıt-
chen und theologischen Anlıegen Frauen aufbringen schaft der Theologen, sıch MT dem Spektrum und den Er-
bzw vorschnell gefährliche „teministische“ Umtriebe WIt- gebnıssen teministischer Theologie sachlich und ernsthaftt
tern Daftfür gab r W a dıe wıssenschaftliche Theologie zu betassen: MIt ıhren Überlegungen Zermeneutık der
betrifft auf der Dogmatıkertagung eINISES Anschau- Bıbel und der kırchlichen Tradıtion, ihren Anfragen ı8!

ungsmaterı1al. Dıe engagıerten Voten weıblicher Reteren- herkömmliche (sottes- und Jesusbilder, ıhren Entdeckun-
tinnen (außer den bisher geNaNNLEN auch dıe Innsbrucker SCH zur bisher vielfach verborgenen „Frauengeschichte” In
Relig1onspädagogin Herlinde Pissarek-Hudelist) nd Teil- Theologie und Kırche. Gleıichzeitig braucht aber
nehmerinnen stießen WAar teilweıse aut Zustimmung, IÖö- mißverständliche Abgrenzungen dort, teministische
Stien aber uch ausgesprochene un: unausgesprochene Theologie versucht ISt, eın Verständnıiıs VO Christentum
Abwehrreaktionen aus Da{fs In St. Pölten teilweise entwiıckelqt, das synkretistische Züge aufweiıst un OTe-
emotıionaler zugıng als be1 trüheren Tagungen der Ar- riısch-gnostische Tradıtionsstränge oder mythısche ber-
beitsgemeinschaft, zeıgte, WI1€E beım Thema Frau NVvVer- lıeferungen auf Kosten der bıbliıschen Offenbarung und

der verbindlıchen christlichen TIradıition hochzuhalten.meıdlich auch persönliche Prägungen un Erfahrungen
INSs Spıel kommen. Ulrich Ruh

Ausbildungsförderung und
Famılıenlastenausgleich
Vorschläge Zur Reform des Bundesausbildungsförderungsgesetzes
Miıtte Oktober 19858 zwurde IN Bonn das (jutachten des Bet- erfolgreich: Bildungsfernen Schichten AaU S einkommens-
Vals für Ausbildungsförderung „Vorschläge U Reform des schwächeren Elternhäusern wurde eıne qualifizierte Aus-
Ausbildungsförderungsgesetzes überreicht. Auftraggeber UN bildung ermöglıcht, „Bildungsreserven“ wurden erschlos-
Empfänger WAYr der für Bildung UN Wıssenschaft zuständige uncd vergleichbare Bildungschancen 117 Schul- und
Bundesminister Jürgen Möllemann. Wır veröffentlichen eINE Hochschulbereich verwirklicht. Von 972 515 1980 stiep
Zusammen/fassung der Leitlinien und der Ergebnisse des yUl- dıie Gesamtzahl der BATöG-geförderten Schüler und StU-
achtens U$S der Sıch!t des Beiratsvorsitzenden Professor Theo- dıiıerenden kontinwerlich 495 000 auf x 3 ] 000, fiel dann
dor Dams (Freiburg). FEs ze1igt sıch dabei, daß 08 sıch hei leicht auf /93 01010]
Ausbildungsförderung keineswegs nNUYT e1N Randproblem
sozialstaatlicher ! ransferpolitik handelt, sondern daß, DON
der bildungspolitischen Bedeutung der BAJöG-Förderung ab- Die Probleme un der Auftrag
gesehen, dabe:i Grundfragen des Familienlastenausgleichs und Warum dann 1M Maı 98/ der Auftrag für 1ıne „Überprü-
der Steuergerechtigkeit INS Spiel kommen. fung der inneren Stimmigkeıt” und der „Funktionsfähig-

keıit“ des BAtöG Al den Beırat durch den Bundesmuinister
Als das Bundesausbildungsförderungsrecht (BAföG) 19/1 tür Bıldung und Wıssenschaft? Dafür oıbt eine Reihe
in Kraft LTAL; verfügte die Bundesrepublık damıt ber eın ON Gründen. Anfang der x0er Jahre wurden ayeıtrei-
weıteres wichtiges Sozialgesetz: „Auf indıvıduelle Ausbil- chende Kürzungen der BAt6öG-Haushaltsansätze VOLRC>-
dungsförderung” heıfst In „besteht für 1ıne OMINMEN (Abbildung 1); keın anderer Bereıich staatliıcher
der Neıgung, Eıgnung un: Leıistung entsprechende Aus- Politik 1STt 1mM Verhältnis seınem Finanzvolumen
bıldung eın Rechtsanspruch, WECNN dem Auszubilden- stark DA Haushaltskonsolidierung herangezogen worden
den575  Themen und Meinungen  nern und Frauen sein.“ Dieses Postulat der deutschen  Eines ist sicher: Über das Bild der Frau in der theologi-  Bischöfe in ihrem bemerkenswerten Wort über die Frau in  schen Anthropologie und über ihre Stellung in der Kirche  Kirche und Gesellschaft von Ende 1981 (vgl. HK, Januaı  kann nur unter der Bedingung sinnvoll nachgedacht wer-  1982, 26-34) ist noch längst nicht eingelöst. Ein gewichti-  den, daß man die Frauen selber zu Wort kommen läßt. An  ges Hindernis für die Verwirklichung dieser Forderung  Stoff zur Diskussion fehlt es beileibe nicht. Das gilt vor al-  besteht zweifellos darin, daß viele kirchlichen Amtsträger  lem für die /eministische Theologie mit ihren verschiedenen  und auch Theologen zu wenig Verständnis für die kirchli-  Strömungen und Schwerpunkten, Es braucht die Bereit-  chen und theologischen Anliegen von Frauen aufbringen  schaft der Theologen, sich mit dem Spektrum und den Er-  bzw. vorschnell gefährliche „feministische“ Umtriebe wit-  gebnissen feministischer Theologie sachlich und ernsthaft  tern. Dafür gab es — was die wissenschaftliche Theologie  zu befassen: mit ihren Überlegungen zur Hermeneutik der  betrifft — auf der Dogmatikertagung einiges Anschau-  Bibel und der kirchlichen Tradition, ihren Anfragen an  ungsmaterial. Die engagierten Voten weiblicher Referen-  herkömmliche Gottes- und Jesusbilder, ihren Entdeckun-  tinnen (außer den bisher genannten auch die Innsbrucker  gen zur bisher vielfach verborgenen „Frauengeschichte“ in  Religionspädagogin Herlinde Pissarek-Hudelist) und Teil-  Theologie und Kirche. Gleichzeitig braucht es aber un-  nehmerinnen stießen zwar teilweise auf Zustimmung, lö-  mißverständliche Abgrenzungen dort, wo feministische  sten aber auch ausgesprochene und unausgesprochene  Theologie versucht ist, ein Verständnis von Christentum  Abwehrreaktionen aus. Daß es in St. Pölten teilweise  entwickelt, das synkretistische Züge aufweist und esote-  emotionaler zuging als bei früheren Tagungen der Ar-  risch-gnostische Traditionsstränge oder mythische Über-  beitsgemeinschaft, zeigte, wie beim Thema Frau unver-  lieferungen auf Kosten der biblischen Offenbarung und  der verbindlichen christlichen Tradition hochzuhalten.  meidlich auch persönliche Prägungen und Erfahrungen  ins Spiel kommen.  Ulrich Ruh  Ausbildungsförderung und  Familienlastenausgleich  Vorschläge zur Reform des Bundesausbildungsförderungsgesetzes  Mitte Oktober 1988 wurde in Bonn das Gutachten des Bei-  erfolgreich: Bildungsfernen Schichten aus einkommens-  rats für Ausbildungsförderung „Vorschläge zur Reform des  schwächeren Elternhäusern wurde eine qualifizierte Aus-  Ausbildungsförderungsgesetzes“ überreicht, Auftraggeber und  bildung ermöglicht, „Bildungsreserven“ wurden erschlos-  Empfänger war der für Bildung und Wissenschaft zuständige  sen und vergleichbare Bildungschancen im Schul- und  Bundesminister Jürgen Möllemann. Wir veröffentlichen eine  Hochschulbereich verwirklicht. Von 1972 bis 1980 stieg  Zusammenfassung der Leitlinien und der Ergebnisse des Gut-  die Gesamtzahl der BAföG-geförderten Schüler und Stu-  achtens aus der Sicht des Beiratsvorsitzenden Professor Theo-  dierenden kontinuierlich von 495 000 auf 831 000, fiel dann  dor Dams (Freiburg). Es zeigt sich dabei, daß es sich bei  leicht auf 793 000.  Ausbildungsförderung keineswegs nur um ein Randproblem  sozialstaatlicher Transferpolitik handelt, sondern daß, von  der bildungspolitischen Bedeutung der BAföG-Förderung ab-  Die Probleme und der Auftrag  gesehen, dabei Grundfragen des Familienlastenausgleichs und  Warum dann im Mai 1987 der Auftrag für eine „Überprü-  der Steuergerechtigkeit ins Spiel kommen.  fung der inneren Stimmigkeit“ und der „Funktionsfähig-  keit“ des BAföG an den Beirat durch den Bundesminister  Als das Bundesausbildungsförderungsrecht (BAf6G) 1971  für Bildung und Wissenschaft? - Dafür gibt es eine Reihe  in Kraft trat, verfügte die Bundesrepublik damit über ein  von Gründen. Anfang der 80er Jahre wurden weitrei-  weiteres wichtiges Sozialgesetz: „Auf individuelle Ausbil-  chende Kürzungen der BAföG-Haushaltsansätze vorge-  dungsförderung“ — so heißt es in $ 1 — „besteht für eine  nommen (Abbildung 1); kein anderer Bereich staatlicher  der Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Aus-  Politik ist ım Verhältnis zu seinem Finanzvolumen so  bildung ein Rechtsanspruch, wenn dem Auszubilden-  stark zur Haushaltskonsolidierung herangezogen worden  den ... die erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur  (mehr als 2 Mrd. DM). Die Zahl der Geförderten an den  Verfügung stehen“. In den Fällen, in denen die wirtschaft-  Hochschulen ging seit 1982 kontinuierlich zurück; 1987  liche Leistungskraft des Elternhauses nicht oder nicht voll  betrug sie noch 273 000 (Abbildung 2).  ausreicht, soll der Staat — nach der „Philosophie“ dieses  Die Schülerförderung wurde — mit Ausnahme der not-  Gesetzes — subsidiär helfen. — In der Tat waren die Ergeb-  wendigerweise auswärts Untergebrachten — aufgehoben.  Außerdem wurden die Bedarfssätze in Voll-Darlehen aus-  nisse dieses Förderungskonzeptes in den 70er Jahren sehrdie ertorderlichen Miıttel anderweıtiıg nıcht Z (mehr als Mrd DM) Dıie Zahl der Getörderten den
Verfügung stehen“ In den Fällen, In denen die wirtschaft- Hochschulen INg selt 19872 kontinujerlich zurück; 1987
lıche Leistungskraft des Elternhauses nıcht oder nıcht voll betrug S1e noch 2763 000 (Abbildung 2)
ausreicht, oll der Staat nach der „Philosophie“ dieses Die Schülerförderung wurde miı1ıt Ausnahme der NOL-
(zesetzes subsıidıiär helfen. In der Mar die Ergeb- wendıgerweise aUSWAÄrts Untergebrachten aufgehoben.

Außerdem wurden die Bedartssätze ın Voll-Darlehen 4U 5 -nısse dieses Förderungskonzeptes In den /0er Jahren sehr
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gezahlt. Weıtere Gründe: 11 | aute der Jahre erhöhten Abb
sıch die Stucdienzeiten 1ın den Hochschulen schr erheb- BAfoG-geforderte Studierende 972 -1987lıch, SO Aa sıch (| er Unterschied „wıischen Förderungs- (Gesamtzahl und IM Yı der Zahl der deutschen Studierenden)höchstdauer des BAföG und der tatsächlichen Stuchenzeıt

1300 Gesamtzahlvergrößerte; Finanzierungsschwierigkeiten Warcen ıe der eutschen Studierenden “
1200 in Tausend XCFolge! nd noch ein anderer sachverhalt: Die Z ahl der % C Q
1100BAföG-Empfänger, die AUS unterhaltsrechtlichen (Grün- Z
1.0I  Qden elternunabhängıg gefördert werden (bei denen dıe ‚od‘o

Yrwırtschaftrtliche Lage des Elternhauses für staatlıche
Soziualtransters an Studierende keine olle spielt), nımmt 4Sstet1g Z werden über 4.0% gyefördert b7zw die EI-
ternhäuser nehmen eiınen In 50% erhöhten Freıbetrag für 60 Ceingeschränkte elternabhängige Förderung In Anspruch. davon  B N

BAföG-geförderte
400 StudierendeAbb In Tausend und In der sarmtzanıl der Studierenden
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— a a , K Welches sınd dıe tragenden Leıtlinien?
1500

SV Wer eine Retorm In Sınne des Wortes gyestalten wiıll,
benötigt nıcht eine „operationale” Analyse, sondern

000 \ sollte auch die S1E tragenden Leitlinien vorab aUSWEISsSEeN!:
BALöG ISt eın wesentlicher Bestandteil der Sozlalge-

setzgebung und SOIlte auf diesen (Ggrundsatz hın überprüft
500 \£°579  Themen und Méinungen  gezahlt. Weitere Gründe: Im Laufe der Jahre erhöhten  Abb, 2  sich die Studienzeiten an den Hochschulen sehr erheb-  BAföG-geförderte Studierende 1972-1987  lich, so daß sich der Unterschied zwischen Förderungs-  (Gesamtzahl und in % der Zahl der deutschen Studierenden)  höchstdauer des BAföG und der tatsächlichen Studienzeit  1300  Gesamtzahl  vergrößerte;  Finanzierungsschwierigkeiten waren die  der deutschen Studierenden  %,  1200  in Tausend  %  Folge! Und noch ein anderer Sachverhalt: Die Zahl der  %  %  %  1100  BAföG-Empfänger, die aus unterhaltsrechtlichen Grün-  %  ’.=,b%  1.000  den elternunabhängig gefördert werden (bei denen die  }04‘0  901  %>  wirtschaftliche Lage des Elternhauses für staatliche  Sozialtransfers an Studierende keine Rolle spielt), nimmt  %  stetig zu; z. Z. werden über 40% so gefördert bzw. die El-  ternhäuser nehmen einen um 50% erhöhten Freibetrag für  60  %  eingeschränkte elternabhängige Förderung in Anspruch.  duvor%  M  %  BAföG-geförderte  400  Studierende  |  Abb. 1  in Tausend und in % der Gesamtzahl der Studierenden  350  345.000. 345000\ 344000  338000  Finanzaufwand für die Ausbildungsförderung  %  32,5 %  327000  1972 -1987  TT  300  91001  302000  291  m  275.000  in Mio. DM  270.000.  250  4000  ]  S  S  200  3500  S  150  ı  10  3000  S  50  S  ®  ;;  2500  1972  1975  1980  1986  1987  S  S  Wissenschaftliche  V  Quelle  Berichte der Bundesregierung nach $35 BAföG;  Hochschulen  S  S  Grund- und Strukturdaten 1987/%88, S. 131  Fachhochschulen  S  an  X  2000  T  S  EFE 13 E E E  S  ®  S  -  DA  D_n ÜE  S  W  Welches sind die tragenden Leitlinien?  1500  \  Wer eine Reform — im Sinne des Wortes — gestalten will,  benötigt nicht nur eine „operationale“ Analyse, sondern  S  1000  A  sollte auch die sie tragenden Leitlinien vorab ausweisen:  1. BAföG ist ein wesentlicher Bestandteil der Sozialge-  setzgebung und sollte auf diesen Grundsatz hin überprüft  500  \2°  a  werden. Das bedeutet, daß Ausbildungsförderung grund-  sätzlich auf jene Fälle beschränkt wird, in denen das El-  ternhaus wirtschaftlich nicht in der Lage ist, die Ausbil-  1972  78  78° 79 801781  82  83 B4  85 86 1987  dungskosten voll oder teilweise zu tragen.  insgesamt  —— Studierende  —— Schüler  2. Das Prinzip gesellschaftlicher Solidarität bedeutet,  Quelle: Berichte der Bundesregierung nach 835 BAföG  daß der Staat seine Hilfen subsidiär ausrichtet, d.h. das  — Auf der anderen Seite müssen sich Elternhäuser, die im  Elternhaus nicht von der Unterhaltspflicht gegenüber den  Kindern in Ausbildung entbindet. Der Grundsatz der  sog. „Mitteleinkommensloch“ liegen, finanziell ein-  schränken  (BAföG-Teilförderung gibt  es  nur  bis  sozialen Gerechtigkeit verpflichtet den Staat, leistungsfä-  4400,— DM Brutto- bzw. 2611,— DM verbleibendes El-  hige Kriterien für die Zuteilung von staatlichen Hilfen zu  terneinkommen), um ihren Kindern den Besuch der Se-  entwickeln (wirtschaftliche Lage der Elternhäuser mit  kundarstufe II oder der Hochschule zu ermöglichen.  Kindern in Ausbildung) und die Verteilungseffekte seiner  Diese „doppelte Verzerrung“ im BAföG — einerseits fi-  Maßnahmen zu überprüfen.  nanzielle Transfers an Studierende aus wohlsituierten El-  3. Die wertende Interpretation von „Sozialer Gerechtig-  ternhäusern (als Unterlaufen des Subsidiaritätsprinzips)  keit“ kann vor dem Hintergrund des derzeitigen Fami-  und andererseits das zu frühe Auslaufen der Studienför-  lienlastenausgleichs bei Familien mit Kindern in Ausbil-  derung bei den unteren mittleren Einkommen — ist mit  dung zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Verfas-  dem Grundsatz der sozialen Gerechtigkeit, die für die  sungsrechtlich ist geboten, eine verminderte Steuerlei-  stungsfähigkeit von Familien mit Kindern gegenüber  Durchführung von BAföG zwingend sein sollte, schwer  vereinbar.  kinderlosen Steuerpflichtigen zu berücksichtigen; Bezie-werden. Das bedeutet, da Ausbildungsförderung grund-

sätzlıch auf Jene Fälle seschränkt wird, In denen as
ternhaus wirtschaftlich nıcht 117 Jer Lage ISt, die Ausbil-

1972 75 79 80 H3 84 19|  Z dungskosten VOoO oder teilweıse zZzu Lragen.
INsSgesam' Studierende Schüler [)as Prinzip gesellschaftlicher Solidarıität bedeutet,

Quelle Berichte der Bundesregierung MOCHh 535 da{fß der Staat seInEe Hılten subsıdıiär ausrichtet, d.h das
Auf der anderen Seite inNussen sıch Elternhäuser, dıe In Elternhaus nıcht ON der Unterhaltspflicht gegenüber en

Kındern ıIn Ausbildung entbindet. Der Grundsatz der5 „Mitteleinkommensloch” lıegen, finanzıell eIN-
schränken (BAföG- Teıilförderung g1bt Ial bıs soz1ıalen Gerechtigkeıit verpflichtet den Staat; leistungsfä-
4400 ,— Brutto- b7zw 2611 ,— verbleibendes El- hıge Krıterien für dıe Zuteilung ON staatlıchen Hılten
terneinkommen), 11l iıhren Kındern en Besuch der SEe- entwıckeln (wirtschaftliche Lage der Elternhäuser mı1ıt
kundarstufe {1 oder der Hochschule ermöglıchen. Kındern In Ausbıildung) und dıe Verteilungseftfekte seiner
Diese „doppelte Verzerrung” 1m BAföG einerseılts f1- Ma{fißßnahmen überprüfen.
nanzıelle Transtfers Studierende 4 US wohlsitulerten EI- Dıe wertende Interpretation VO „Sozıaler Gerechtig-
ternhäusern als Unterlauten des Subsidiarıtätsprinz1ıps) keıit“ kann VOT dem Hıntergrund des derzeıtigen Famı-
un andererseıts das frühe Auslauten der Studientör- lıenlastenausgleıichs be1 Famılien mi1t Kındern ın Ausbil-
derung be] den mıttleren Einkommen 1St MIt dung unterschiedlichen Ergebnissen tühren. Verfas-
dem Grundsatz der soz1ıalen Gerechtigkeıt, dıe tür dıe sungsrechtlıch 1St geboten, ıne vermınderte Steuerle1i-

stungsfähigkeıt on Famılıen mıt Kındern gegenüberDurchführung on BAföG zwingend seın ollte, schwer
vereinbar. kınderlosen Steuerpflichtigen ZUu berücksichtigen; Bezie-
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hern Sherer ınkommen wırd der Steuerprogres- staatlıch gefördert wırd; arüber befinden nıchtdiskrimi-
S10N damıt absolut mehr ınkommen belassen. Von nıerend dıe Hochschulen. (b) Höhere spezıfische Leıistun-
orther wırd die Forderung nach unterstützungsrechtlı- SCH sollten be]l tinanzıeller Förderung VO /usatz- un
hen Mafßnahmen für niere un miıttlere Eiınkommens- 7weıtstudien gefordert werden; daraus resultiert die
bezieher mıiıt Kındern In Ausbıildung abgeleıtet. Dıieses Überlegung, für BAföG grundsätzlıch LLUT 21n Hochschul-
/Zueinander VO „verfassungsrechtlich gebotener Belas- studıum In Betracht zıiehen.
Sung VoO ınkommen“ S S Abs GG) und ‚unterstüt- Dieser Katalog zeıgt, da{fß iıne BAtöG-Reform sıch nıchtzungsrechtlıch begründeten Finanztransters“ 1ST nıcht
kontlikttrei. 1U miI1ıt einzelnen Mafsnahmen der Ausbildungsförderung

Dıie nach BATöG geleisteten öffentlichen Finanztrans- befassen hat, sondern da{fß auch hre Zusammenhänge
ters sınd zukunftssiıchernde Investitionen. Generell mu{ß miıt dem Unterhalts-, Steuer- und Sozijalrecht bıs hın DA

unsere Gesellschaft mehr für dıie Junge (Generatıon ın Aus- Vereinbarkeit MIt dem Verfassungsrecht überprüfen
hat Schliefßlich sollte iıne BAföG-Reform den Grundsät-bıldung ml  3 Das 1St keın MNMeUuUeT Gedanke; jedoch scheinen

dıe Vorschläge, WI1Ee S$1Ee In den 50er Jahren VO allem VO
en der Ratıonalıtät, Effizienz und Transparenz tolgen
1ıne Forderung, die überall gyeboten SE VOT allem jedochWılfrid Schreiber, Gerhard Mackenroth und Oswald UonNn

Nell-Breuning vorgetragen wurden, In Vergessenheıt g-
dort, der Staat mıt Subventionen prasent ist!

raten zu sSeIN: Der Generationenvertrag kann erfüllt
werden, WEeNnNn auch „Investitionen 1M Menschen“ neben Dualer oder einheıtlicher
Bıldung Ön Sachkapital, Förderung des technıschen
Fortschritts rechtzeıltig getätigt werden. Konkret aut Famıilienlastenausgleich?
BAföG angewandt, heıfit das Auch hıer wiırd ın spezif1- Dıie Ausbildungsförderung hat eiınen direkten Bezug Zzum

scher Beıtrag ZuUur Zukunftssicherung UNSCHEGT Gesellschaft Steuerrechtund zum unterschiedlich handhabbaren Fa-
und Wırtschaft geleıstet. mılıenlastenausgleıch. Im Steuerrecht wırd dıe Frage g -

Solche zukunftssichernden Bıldungsinvestitionen sınd tellt, InWwI1IeweIlt die Retormen 36, 8 und für
auch 1M Hınblick auf dıe sıch schon heute abzeichnenden Famılien mı1t Kındern In Ausbildung ıne finanzıelle -
erheblichen Belastungen uNnserer Gesellschaft IN der ab- lastung bringt. Beım Famıilıenlastenausgleıich wırd schon
se aren Zukunft erforderlıch, durch Ööttfentliche selt langem dıskutiert, ob das ZAUUE eıt gyültıge duale
Verschuldung, Umweltschäden. 5System beıbehalten oder durch eın einheıtliches System

Individuelle Ausbildungsförderung kann 1U wırksam abgelöst werden sollte. AAn diesen beıden Bereichen wırd
se1ın, WE dıie heute überlasteten Hochschulen effek- deutlich, WwW1€e stark BAföG Bezüge den allgemeıinen
ELV arbeiten. BAföG kann WAar mI1t seınem 30% Getörder- Rahmenbedingungen hat
tenanteıl den (dafür In Frage kommenden) Studieren- Abb
den keıine Hochschulretorm „erzwingen ; ber die Da Kındbezogene Entlastungen 985 990stungstähigkeit der Hochschulen bestimmt auch den

Faomiliıentyp:Studienerfolg un: die Studienlänge der Empfänger VO Ehepaar, Student Quswoarts

Ausbildungsförderung.
Dıi1e Zahl der Empfänger VO BAföG-Zahlungen 1STt da-

monatjich
VO abhängiıg, W alllı dıe In 1610 des BGB ausgewlesene S  S

Unterhaltspflicht für iıne „»ANSCMECSSCHC Ausbildung”“ VO
900 985 1990den Eltern als erfüllt angesehen wırd. Das kann O Kindbezogt eEntlastungendann bejaht werden, WEeEeNnNn für diese „»ANSCIHNCSSCNC Ausbil- 800 INSgesamt

durch HAfTOdung” keıne oder kaum finanzıelle Leistungen erbracht
Iurch Kındergeld

a + 10 %5(925
wurden. Damıt 1St iıne BAföG-Reform miı1ıt dem Sachver-

durch Kınderfreibeträge
und Ausbildungsfreibeträgehalt ON elternunabhängiger Förderung (dıe heute 40% 5600 ba

der Geförderten, einschl. der eingeschränkt elternabhän-
500gyıgen Förderung, In Anspruch nehmen), kontrontiert!

Das ISt höchst problematisch, weıl das tragende Prinzıp L00 Eder Subsıdiarıtät MT wiıirtschattlichen Lage des Elternhau-
SCS unterlauten wiırd. w“. —.. —“ NMCDBAfTöG stellt keine besonderen Leistungsanforderungen 200

. e  —.
... —... —_

1 tudıum. Der soz1ıualstaatliche Grundgedanke geht da- —.. .  (T
-xz _nED \ OD D ED ED

VOIl AauUS, dafß die Jjeweılıge Studienordnung, die tür alle
Studierenden gilt, ür en Kreıs der 7/\b01 Fördernden Uu- Dn AA

1000 4000 2000 e 70‘UO 12000 2000gyrunde Zu legen ISt:; BAföG IST keın Instrument tür
Quelile Derechnungen HE MBW

MONGtLICH| BruttolohniknDM

überdurchschnittlich begabte Studierende. Damıt wırd
der Leistungsgedanke iım tertliären Sektor keineswegs ab- Zunächst ber ISTt lıe eintachere Frage der Auswirkungen
gelehnt, 1m Gegenteıl: (a) Leistungsanforderungen haben der Steuerretorm 1990 1Im ualen Famıiılıenlastenausgleıich
alle Studierende ZzUu erbringen, ohne Rücksicht darauf, ob (kindbezogene Steuerentlastungen nd staatlıche Finanz-
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Abbtransfers) klären un: die wırtschaftliche Sıtuation VO

Famılien mıt Kındern 1ın Ausbildung mıiıt derjenıgen VOTI-
Von Jeweıls 1000 Mehrverdienst verbleiben B90 aM E \lterneinkommenher, 1m Jahre L5 vergleichen. Vergleich zwiıschen Q) Ehepoar Ohne Kınder und 1Student gusworts, 1Schuler ZU Mause,

Aus der Abbildung 1St folgendes entnehmen: (a) Im c)1Student Quswarts \BAfOG relatıve Freibetrage 25% +10%)

Familienlastenausgleich für Famılıiıen mıt Kındern in Aus- \
(bıldung sınd deutliche Verbesserungen eingetreten. Pre- \ cr

TEkär bleıbt dieser Ma{fßßnahmen die Lage VO

wirtschaftlich schwächeren Famılıen mı1t Kındern In der
Sekundarstute J dıe VO den kındbezogenen Steuertrei-
beträgen nıcht oder wenıg profitieren; tür Studierende
dieser Famılıen trıtt BATöG entlastend eın Problema- 300  —

tisch bleibt weıterhın dıe wirtschafrtliche Lage der Famı-
lıen 1M mıttleren Eiınkommensbereich mıt studiıerenden Ehepaar Inne Kınder

1Student auswürts.
1 Schuler MOUSeKındern denn be1 10l J Student QUßSWarts(„Mitteleinkommensloch”);

Quelle derechnungen e< BMBW4400 ,— Brutto-Einkommen (beı1 261 1,— verblei-
bendem Einkommen:; ın Student auswärts) läuft die 1Q JO

519
6 O0O

5ıg
5 Ol

O18
7 001

5I$ ıS bis bis [} =
‚öhn ın DM

2000 DI8  3000 5 ()! DIS  ON Da  10000 172töG- Teilförderung 4AaUS

stenausgleichs (dırekte Transters und kındbezogeneAbb Steuerfreibeträge) werden In dem CGutachten Überlegun-
Verbleibendes E Lterneinkommen nach T 'gl Student guswoaorts, SCH angestellt, eın einheıtliches System des Famıiılıenlasten-
S AfFOG 1989 relatıve Freibetrage 25 % + 10 ausgleichs einzuführen; „einheıtlich” oll heißen, Aa{fß
Vorschlag Beirotes: Freibetrage
— bei 100 zusatzlichem Fınkommen- ausschliefßlich NUur dırekte Zahlungen des Staates o1bt, e1IN-

mal tür alle In der Ausbildung betindlichen Jugendlichen
elternunabhängıg einen Sockelbetrag und für dıejenıgen
AaUS einkommensschwachen Famılıen ıne elternabhän-
oy1ge Ausbildungsförderung (BAt6G) Diese nıcht eIn-
fache Fragestellung IST ZzUINnN besseren Nachvollzug inO A PE \ Abbildung 6 umgeSELZ worden: Eın Sockelbetrag VO

P 5350,— 1St miıt dem schon bekannten Dıagramm der
30 kındbezogenen Entlastungen 1990 kombiniert worden

(Abbildung Hıer das Ergebnis: Famılien (ein Student
2 .00 3000 6000 5000 JU0 7000 8060 93000 10000 auswärts), dıe zwıschen 4400 ,— un 01010 DM/Monat

verbleibendes verdienen, werden besser gestellt (waagerechte Schraf-
S ruttolchnın Modell '5% + 10% e lterneimmkommen

l1ell 50% Ya Z er reigtıvem reibetrog O +5%

Abb

Problematisch 1St auch, da{fß 1Im BAf6G-Teilförderungsbe- Kindbezogene Entiostungen 990
reich der Zuwachs der Einkommen, der durch Steuerre- Fomlıentyp:

Ehepaar Student Quswartsform und/oder Mehrverdienst entsteht, durch dıe An- (BAföG=relative Freibeträüge Yo +10 %)
rechnungsmechanısmen VO BAföG gef des Bundesso- relatıve Freibetrage 50 %o %)

MöonatUchzıalhılfegesetzes) beansprucht wiırd. So verbleiben Z B
10( 50%+5% 25% +10%

VO 100 ,— zusätzlichem Bruttoeinkommen Z Teıl
Kındbezogene entle  jen

iNSQesOMtwenıger als 20 ,— verfügbares Eiınkommen (Abbil- Oa
Aurn =AA16Gdung 4 Das ISTt leistungsfeindlıch un so7z1a| ungerecht
IuUurchn Kındergeld
durch Kınderfreibetrage1m Vergleich Zzu anderen Einkommensgruppen un zu
Un AusbildungsfreibetrageSteuerpflichtigen ohne Kınder (sıehe: Abbildung 5 Aus

Mohere eEntlastung gAToG-berecht:  er Stı  'enderder Abbildung ırd jedoch deutliıch, da{fß MI1t steigendem Ö, L durch relative Freibetrage Ü Y Und Yo

AEınkommen dıe kindbezogenen Entlastungen Im Ver- za

yleiıch 990 zZzu 985 deutlich zunehmen. Für die eınen ISt /  Z
das die logische Konsequenz ON Steuerleistungsgerech-
tigkeıt und Steuerprogression; für dıe anderen ISt das

3100 Dbei gleichem Famılıentyp IT Kındern iın AusbildungThemen und Meinungen  581  Abb. 5  transfers) zu klären und die wirtschaftliche Situation von  Familien mit Kindern in Ausbildung mit derjenigen vor-  Von jeweils 1000 DM Mehrverdienst verbleiben 1990 an Elterneinkommen:  her, d.h. im Jahre 1985, zu vergleichen.  om Vergleich zwischen a)Ehepaar ohne Kinder und b) 1Student auswärts, 1Schüler zu Hause,  Aus der Abbildung 3 ist folgendes zu entnehmen: (a) Im  800  c)1Student auswärts (BAföG '89= relative Freibeträge 25%+10%)  Familienlastenausgleich für Familien mit Kindern in Aus-  N  “\  E SDZ  ZZ=  bildung sind deutliche Verbesserungen eingetreten. Pre-  V S  /  600  Z  kär bleibt — trotz dieser Maßnahmen — die Lage von  wirtschaftlich schwächeren Familien mit Kindern in der  Sekundarstufe II, die von den kindbezogenen Steuerfrei-  400  beträgen nicht oder wenig profitieren; für Studierende  dieser Familien tritt BAföG entlastend ein. — Problema-  300 4  tisch bleibt weiterhin die wirtschaftliche Lage der Fami-  lien im mittleren Einkommensbereich mit studierenden  --=—— a)Ehepaar ohne Kinder  b) 1Student auswärts,  1Schüler zu House  Kindern  denn  bei  100  ED  6) 1Student auswärts  („Mitteleinkommensloch“);  50  Quelle: Berechnungen des BMBW  4400,— DM Brutto-Einkommen (bei 2611,- DM verblei-  T  T  bendem Einkommen; ein Student auswärts) läuft die BA-  1000  bis  2000  3000  bis !  4000  bis  5000  bis  6000  7000  bis  8000  bis  l  9000  !  an  Brutto-  Lohn in OM  2000  1?1;"n  4000  5000  6000  7hu  8000  9000  vun&l  12000  20000  föG-Teilförderung aus.  stenausgleichs (direkte T'ransfers und kindbezogene  Abb. 4  Steuerfreibeträge) werden in dem Gutachten Überlegun-  Verbleibendes Elterneinkommen nach T '90: 1Student auswärts,  gen angestellt, ein einheitliches System des Familienlasten-  BAföG 1989, relative Freibetrüge 25% + 10 %  ausgleichs einzuführen; „einheitlich“ soll heißen, daß es  Vorschlag des Beirates: Freibetröge 50 % +5 %  —bei 100 DM zusätzlichem Einkommen-  ausschließlich ur direkte Zahlungen des Staates gibt, ein-  mal für alle in der Ausbildung befindlichen Jugendlichen  o  z  Z  elternunabhängig einen Sockelbetrag und für diejenigen  aus einkommensschwachen Familien eine elternabhän-  gige Ausbildungsförderung (BAföG). — Diese nicht ein-  fache Fragestellung ist zum besseren Nachvollzug in  8n 53 BL B  R  Abbildung 6 umgesetzt worden: Ein Sockelbetrag von  40  Z  350,- DM ist mit dem schon bekannten Diagramm der  30  kindbezogenen Entlastungen 1990 kombiniert worden  w  (Abbildung 1). Hier das Ergebnis: Familien (ein Student  o  —  1000  2000  3000  4000  5000  6000  7l]'00  lml‘)0  9000  10000 $  12000  auswärts), die zwischen 4400,— und 19 000,-— DM/Monat  Zusätzlich verbleibendes  verdienen, werden besser gestellt (waagerechte Schraf-  Bruttolohn in DM  Modell 25% +10%  Eltermeinkommen  b  Modell5S0% + 5%  /  bei relativem Freibetrog 5S0%+5%  Abb. 6  Préblematisch ist auch, daß im BAföG-Teilförderungsbe-  Kindbezogene Entiostungen 1990  reich der Zuwachs der Einkommen, der durch Steuerre-  Fomilientyp:  Ehepaar 1 Student auswärts  form und/oder Mehrverdienst entsteht, durch die An-  (BAföG=relative Freibeträge 25 % +10 %)  rechnungsmechanismen von BAföG (ggf. des Bundesso-  (BAföG =relative Freibeträge 50 %+ 5%)  DM  monatlich  zialhilfegesetzes) beansprucht wird. So verbleiben z.B.  1000  50 %+5%  25%+10%  von 100,— DM zusätzlichem Bruttoeinkommen zum Teil  Kindbezogene Entlastungen  900  —— insgesomt  8 LE  weniger als 20,-DM verfügbares Einkommen (Abbil-  en  b  b  durch BAföG  dung 4). Das ist leistungsfeindlich und sozial ungerecht  800  me  durch Kindergeld  MS  \  S  z  -  durch Kinderfreibeträge  im Vergleich zu anderen Einkommensgruppen und zu  V  und Ausbildungsfreibeträge  Steuerpflichtigen ohne Kinder (siehe: Abbildung 5). Aus  V  Höhere Entlastung BAföG-berechtigter Studierender  der Abbildung 3 wird jedoch deutlich, daß mit steigendem  Ö  Z  ‘, durch relative Freibeträge von S0 und 5%  Z  Einkommen die kindbezogenen Entlastungen im Ver-  Z  500  gleich 1990 zu 1985 deutlich zunehmen. Für die einen ist  D  das die logische Konsequenz von Steuerleistungsgerech-  400  tigkeit und Steuerprogression; für die anderen ist das —  300  D  bei gleichem Familientyp mit Kindern in Ausbildung —  E  .......  aannn  „sozial ungerecht“, weil es keine finanziell adäquate un-  200  Z  ‚. — 3  ‚m0  l  terhaltsrechtliche Kompensation in Relation zu den  DE  100  Höchsteinkommen gibt. Vor allem bleibt auch bei T' 90 —  so  T"'"_\ Z  /  \  E E  A  nach oben verschoben — nach wie vor das „Mitteleinkom-  1000  2000  3000  4000  S000  8000  7 D;)O  8000  9000 10;;0‘  Nn000  T  12 lotm  20000  mensloch“ bestehen (siehe: Abbildung 3).  ‚monatlicher BruttolohninDM  Vor dem Hintergrund des geltenden dualen Familienla-  Quelle: Berechnungen des BMBW„SOZ1a| ungerecht”, weıl keıine finanzıell adäquate U1- Z
terhaltsrechtliche Kompensatıon 111 Relatıon 7 en

100Höchsteinkommen o1bt. Vor allem bleibt auch beı SA
nach oben verschoben nach WI1E VOT das „Mitteleinkom-

2000 50C } N00 10000 11 000  S«4}mensloch“ bestehen (sıehe: Abbıildung möoNatliıcher AruttolohninDM

Vor dem Hintergrund des geltenden dualen Famıilienla- uyel Berechnungen des MBW
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fur); ab Z VOO,— DM/Monat erg1ıbt sıch keine Verände- Studenten-BAföG auf Volldariehen wırd nıcht 1U 1m
runs, weıl die hier vorliegende kındbezogene Entlastung Hınblick auf dıe hohe Schuldenbelastung der BAföG-
als Mafistab für den Sockelbetrag yewählt wurde. Empfänger tfür problematisch gehalten. Sıe 1STt auch VCI-

Be1 BATöG- Teilförderung äandert sıch vyenerell In der Fı- fassungsrechtlich nıcht altbar, da dıe Studierenden
nanzhöhe nıchts; lediglich lıegt Jjetzt eın Zuschufß VT SCHh des Mıiıetkostenanteıls 1m BAtöG keinen Anspruch
(auch für Studierende aus Famılıen Einkommens- auf Wohngeld haben
gruppen). Demgegenüber verschlechtert sıch die Lage der Be1l der Eınkommensanrechnung 1m BAtöG sollen
Famılıen 1mM Volltörderungs- und 1m oberen Teıiltörde- nach dem Gutachten dıie relatıven Freibeträge on derzeıt
rungsbereıich, WECNN der derzeıt gyeltende Bedartssatz als 25% für dıe Eltern plus 10% für jedes Kınd auf 50% plus
Obergrenze beıibehalten wırd (senkrechte Schraffur); 5% angehoben werden. Diıeser Vorschlag bedeutet ar
d da{fß für dıe BATöG-Zielgruppe i1ne Verschlechte- mal, da{ß Ausbildungsförderung In den „Miıtteleinkom-
rung eintrıtt (Kındergeld und -zuschlag entfallen), sel mensbereıich“ hinein gyeleıistet wırd BAtTöG läuft dann be]
denn dıe Bedartssätze werden kompensıerend erhöht. einem AaUSWAÄTFTtTtS untergebrachten Studierenden nıcht mehr

(wıe bel 25% 10%) be1 4 600 ,— rutto-Eınkom-Jedoch wäaren neben den tamılienbezogenen Überlegun- men/ Monat verbleibendes Elterneinkom-
SCH auch dıe tinanzıellen Konsequenzen einer solchen sondernUmstellung für die öftentlichen Haushalte überprüfen. men) AUS, TSL be] 800,— brutto

(3 56/,— verbleibendes Elterneinkommen). Sıehe Ab-Be1 dem ENANNLEN Sockelbetrag und eıner Zahl on

1,8 ıll Jugendlichen (über 18 Jahre In vollzeıtschulıi- bıldung
scher Ausbildung b7zw 1m Hochschulbereich) werden Abb65 Mrd. DM benötigt. Im dualen Famıiılıenlastenaus-
yleich werden (1990) G Mrd aufgewandt, Kındbezogene Entlastungen 1990TöG-Zahlungen einbezogen. Beım Sockelbetrag des Fomlulı entypeinheıitlichen Famılıenlastenausgleichs 1STt diese Ausbil- Ehepoo!  C  f Student Qgusworts

dungstörderung tür Studierende 4U 55 wirtschaftsschwä-
cheren Famılıen noch nıcht ‚aufgesattelt”; S1€e ertordert

monatıchrd Mrd DM/Jahr Das heılst: Eın einheıtlicher Famı- 1000

lıenlastenausgleıich tür Eltern mIıt Kındern INn Ausbildung
93001STt mI1t den heute vorhandenen Finanzmuıtteln kosten- Kındbezogene entlostungenN INnSQgesaomtneutral „nıcht haben“ (6,6 Mrd 1Im Vergleıich

durch -HATOG 325, Abs. 4
25 +1e Mrd M), denn Anfang der 80er Jahre 1ST BAföG Iurchn Kındergeld

Mrd DM/Jahr gekürzt worden. Würde der Sockelbe- 700
durch Kındertfreibetrage
und Ausbildungstreibetrage

Lrag weıtere 100,— DM  ONnNAat erhöht,; steıgt der 500
durch iınführung ees Sockelbetraoges
Hohere entiastung ur BAfG -berechtigte Studierende

Gesamtbetrag auf Ds Mrd DM/Jahr Für den einheıtlı- Mohere Entlastung fur micht BAfOG -berechtigte Studie
500 DD rende durch Einführung e INes Sockelbetrageschen Famılıenlastenausgleich mÖögen viele Gründe SPIrCc- beringere entiostung *ur BAfOG-berechtigte >Studıeren

chen 1ST jedoch 4U S dem Blickwinkel der öffentlichen LO
de durch Einfuhrung Sockelbetrages

Sock  e4  1Q 350

Fıinanzıerung Z eıt nıcht verwirklichen! Außerdem
300

ware das 1ıne tinanzıelle Neuregelung, die noch keıne S
durchgreifende BAföG-Reform beinhaltete. Anders AaUS - \ZZZ
gedrückt: Gleich welche Form des Famılıenlastenaus-

100gleichs gewählt wırd iıne BAtföG-Retorm 1ST In jedem A
Fall ertorderlich! S1e benötigt ötftentliche Fıinanzmauttel, 101 2000 4000 000 5001 700 ‚000 9001 10000 11000 12 000

MONOUIcher Ar uttolcohn ınDMdıe durch eınen einheıtlichen Finanzausgleıch, Ww1€e logısch ‚uel Berechnungen des
4US der wertenden Interpretation VO „Gerechtigkeıit”

auch gefordert werden könnte, bereıts beansprucht WUur- Das „Miıtteleinkommensloch“ wırd einem beträchtli-den chen Teıl geschlossen und 1es ISTt AUS (Gründen soz1ıaler
Gerechtigkeit erforderlich! Dieser Vorschlag „50% plus
5%“ bedeutet weıterhin, da{fß damıt den Eltern 1m Teıiltör-Hauptpunkte eıner möglıchen derungsbereich on einer Brutto-EinkommenserhöhungBAföG-Reform ehr an verfügbarem Eınkommen verbleibt als vorher
(sıehe: Abbildung 4) Damıt wırd iıne wichtige Leistungs-ach den ökonomischen Gesamtzusammenhängen, dıe

be1 der Ausbildungsförderung dıiskutiert werden, hıer komponente In BAtTöG eingebaut.
Schüler ab Klasse 11 sollen nach dem Gutachten WIe-die wesentliıchen BAT6G-Retformansätze, WI1€E S$1e In dem der In dıe Ausbildungsförderung aufgenommen werden.Gutachten vorgeschlagen werden. Schülerförderung nach dem BAtTöG 1STt 982/83 1MmM Zuge

Dıie Ausbildungsförderung für Studierende (Bedarfs- der Sparmafßnahmen weıtgehend gyestrichen worden.
Satz) soll 50% als Zuschulfß und 50% als Darlehen Bund und Länderhaushalte wurden WAar adurch entla-
vergeben werden. IDITS 1982 beschlossene Umstellung des SUET; deutliıch angestiegen sınd ber die Ausgaben der
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(kommunalen) Sozıualhilte für einkommensschwache Fa- sıch VOT Ablauf der Förderungshöchstdauer Z Examen
mılıen miı1ıt Kındern 1mM Schulalter, dıe früher (bıs yemeldet hat un iıne Bescheinigung des Prüfungsamtes
nach BAtTöG gefördert wurden. vorlegt, da{fs In dıesem Zeıiıtraum der Studienabschlufs-
Schülerförderung 1St ıne wichtige Voraussetzung dafür, förderung seın Examen VO Wıssensstand her ablegen
da{fs Jugendliche aus einkommensschwächeren Famılıen kann
iıne qualifizierte Ausbildung 1m Schulbereich und damıt Um diese wichtigen Vorschläge eıner BAf6G-Retormeınen Zugang um Hochschulbereich erhalten. Der Staat gruppleren sıch weıtere (SO Z Zweıtstudien; Fachrich-sollte daher dıe Famılıen, die diese Ausbildung nıcht oder tungswechsel, Darlehensteılerlasse, Auslandsförderung,DE oroßen Schwierigkeıiten bezahlen können, f1- behinderte Studierende), auft dıe hıer nıcht eingegangennanzıell unterstuützen Das yebietet dıie soz1a]l gyerechte werden kann.Verteilung der Ausbildungskosten ıIn eıner Gesellschatt!
Der Beırat spricht sıch allerdings tür ıne Überprüfung ollten Bund un Länder den Empfehlungen des Beırats
AaUs, Inwliıeweılt dıe Förderungsleistungen abweichend tolgen, dann ste1gt dıe Zahl der ach BAföG geförderten

gyeltenden Recht Aall dıe Eltern gezahlt werden oll- Schüler On derzeıt auft LWAa Z S0000 1m Jahre
ten 990 Dıe Zahl der BAT6G-Empfänger 4A1l den Hochschu-

ber 40% der BAT6G-Empfänger werden Zzur eıt el- len nımmt (O)210 Z 000 aut 420000 Insgesamt -
ternunabhängıg gefördert, b7zw dıe Elternhäuser nehmen halten dann rd 5355000 Schüler un Studierende BAtTöG
eıinen um 50% erhöhten Freibetrag S a) für einge- 1mM Vergleıich 355 000 ohne Retorm des BATöG, das
schränkt elternabhängige Förderung In Anspruch. Diese sınd 200000 mehr als biısher! Der Retormcharakter
Entwicklung IST höchst problematisch, weıl S1e das Prinzıp kommt nıcht L1UT In der Erhöhung dieser Globalzahlen
der Subsıdiarıtät Im BAFtöG unterläuft. um Ausdruck. Er außert sıch auch ıIn der andersartıgen
Ausbildungsförderung sollte iın der vollen Breıte elternab- Zusammensetzung der BAföG-Berechtigten, weıl BAföG
hängıg gewährt werden; d S1Ee wırd auftf dıe älle be- gyrundsätzlich 1LLUT be1 mangelnder wirtschatrtlicher | ME
schränkt,; In denen das Elternhaus wirtschaftlich nıcht In stungskraft der Eltern geleıistet werden soll
der Lage ISt, die Ausbildungskosten tLragen. Elternun-

Finanzıelle Konsequenzenabhängıg sollten nur noch dıejenıgen gefördert werden,
dıe ıne zumındest dreyährıge berufsqualitizıerende AÄAus-
bıldung un: dre1 Jahre Erwerbstätigkeıt absolviert haben, Reformen ertordern höhere Ausgaben der öffentlichen

and das oılt uch für BAföGbevor S1Ee die Hochschulreite oder das Studıum anstreben.
Dıe Söhe des BAföG-Bedartssatzes (gegenwärtig Da sıch ıne tiefgreitende un umtassende Re-

5345,— Oonat, zusätzlich Kındergeld un: Kınder- form andelt, wırd einer Zahl sıchtbar: Dıiıe Mehraus-
geldzuschlag VO 100,— DM, d h insgesamt yaben belautfen sıch nach ihrer Durchführung ın der
240 ,— DM) wırd für ANSCMESSCNH angesehen. Be1l eıiner BAtöG-Struktur auf 9/0 ıll DM/Jahr (Erhö-
5G-Retorm ollten andere Gesichtspunkte priorıtär selIn. hung der relatıven Freibeträge 450, Studienabschlufstör-
Jedoch sollte ıne Annäherung der Indexwerte (Bedarts- derung 140, Krankenversicherungszuschlag un Schü-
SA un Preisentwicklung) angestrebt werden (Abbil- lerförderung 360 ıll Zuschufßfßanteil der Ausbiıl-

dungsförderung kostenneutral). Jedoch werden durchdung 8
den Umbau des BAföG auch Miıttel ın Ööhe VO

Abb 470 ıll DM/Jahr eingespart (Revısıon elternunabhän-
Preisindex fur dıe Lebenshaltung eINes Zwei-Personen-Haushats VOor\ o1ger bzw eingeschränkt elternabhängıger Förderung 4 50
Kenten- UNd Sozialhifeempfangern SOWIe Indexentwicklung Bedarfs- ıll Beschränkung der Förderung VO /weıtstu-
SOTZes fur Studenten Oußerhalb des FE Iternhauses Lebend) 19771 =100 dien Miıll., Begrenzung VO Numerus-clausus-Studien

210 1m Ausland ıll DM) Das noch verbleibende efi-
20 Index e darfssatz fur Studenten

)ıfferenz Preisindex uUund

190

Z1It kann um gyrößten Teıl durch Steuermehreinnahmen
der Gebietskörperschaften abgedeckt werden (Streichung

I7 ! der kındbezogenen Entlastungen, Anrechnung des Teijle
160 zuschusses auf Ausbildungsfreibeträge ua ! Das
150 hieße es ın allem: Diese Retorm ISt längerfristig tfiınan-
130 zıerbar; beım Bund IST mı1ıt 160 ıll DM/Jahr Mehraus-
1720 yaben rechnen.
110

1971 1976 1977 1979 191 1983 198 198 1988
Kurz- nd mittelfristig werden allerdings unmıttelbar höÖ-

Preisinderx fur (re Lebenshaltung eiNes Zwei-Personen-Haushalts von Renten- Sozialhilfeempfängerm er (ormnm ! here Mehraufwendungen be]l Bund un Ländern eıntre-
— Hedartssatz des Qußbernalb des Eiternhausesen Studenten

den Lebensbedingungen des Auszubıldenden nöchsten(vgl. 4 Bercht al9 9 35 BATOG, ICKS 17)

Tur 1855 geschätzter Wert (+1% gegenuüber 14  &
ten Das ISt beı jeder Reform un BAföG macht da

Uuelle Herchte der Bundesregierung moach 835 keıne usnahme! Die Einsparungsvorschläge werden sıch
TSL ach mehreren Jahren der Übergangsregelungen voll

Be1 der Förderungshöchstdauer ırd ıne spezif1- auswırken (Vertrauensschutz). ach eıner groben Schät-
sche Voraussetzungen gebundene Verlängerung OIl e1in un werden dıie Finanzaufwendungen in der Übergangs-
bıs WEe1 emestern vorgeschlagen; sotern der Studierende eıt (ab rd 250 ıll Je Jahr betragen.



584 Länder

Wenn allerdings die BAftTöG-Reform „auf die lange Bank“ gyleich sınd auszuwelsen. Dadurch werden der praktischen
geschoben werden ollte, wırd S$1€e einem spateren elt- Polıitık Alternativen tür iıne längerfristige Umorientie-
punkt VENTET se1ın; VOTr allem 4U S WEeIl Gründen Dıiıe Fälle runs vorgelegt, keineswegs „Einbahnstrafßen“! Im End-
elternunabhängiger Förderung werden 1n den nächsten ergebnıs 1ST eın ın sıch konsistentes „Reformpaket SC-
Jahren zunehmen, un das kostet mehr In der alten schnürt“ worden, das sowohl kurz- als längerfristigtöG-Struktur. Dıiese Finanzmuittel hätten bereits für die tfinanzıerbar ISt; denn andelt sıch eınen „Ausbau”
Durchführung der BAföG-Reform verwendet werden 4US dem Blickwinkel größerer sozıaler Gerechtigkeıit, der
können; un: auch die Finanzmuıttel für die Übergangsre- 7A0 tinanzıell kompensıiert wırd durch eınen „Umbau”
gyelungen bel VeErzogerter BAtföG-Reform nehmen da- 1m Sınne der Subsıdıiarıtät. Der Beırat hatte den Auftrag,
durch die „Unstimmigkeıten 1im BAtöG“* auszuwelsen. Das A4US
Auf jeden Fa  = macht das Gutachten miı1ıt seınen Vorschlä- dem analytıschen Befund resultierende „Paket on Re-
SCH deutlıch, welche Verflechtungen zwıschen einem formvorschlägen“ erscheint In sıch konsıstent. Wer
Teılbereich der Sozı1alpolıtik und anderen Bereichen der „aufschnürt“ und 1m polıtischen Kompromuilfß „den klein-
Wırtschafts- und Fınanzpolıtik bestehen. Eın solcher Sten gemeınsamen Nenner“ sucht, wırd C Unstimmi1g-
komplexer Sachverhalt und eın solcher dıitferenzierter keıten produzıeren! Vıelleicht sınd diese Vorschläge ıIn
Problembereich mussen In Analyse und Therapie e - Ansatzpunkten un Finanzıerungsmöglıchkeıiten eın
matısch „angegangen” werden. Eıne BAtTöG-Reform 1MmM Beıispıel für 1ıne „Retorm mI1t Augenmafßs”. Ob damıt gTrÖ-

Sınne 1ST In die relevanten gesamtwiırtschaftlichen ßere Chancen der Verwirkliıchung verbunden sınd, wırd
Rahmenbedingungen einzuordnen, un die Wechselbe- sıch 1m polıtischen Alltag der Jahre 989/90 zeıgen.
zıehungen ZUu Steuerrecht und DA Famılıenlastenaus- Theodor Dams

Islamısıerung Demokratie
Polıitische und relig1öse Spannungen ın Malaysıa
Nıcht NUNYT ıNn den D“DO Islam gepragten arabıschen Ländern gensatze selbst den Bumıiputera bisher kaum verrın-
unterliegen dıie christlichen Minderheiten erheblichen Be- Erten.
schraänkungen: Auch Im südostasıiatischen Malaysıa macht
sıch se1t längerem der zwachsende Druck des ıslamıiıschen Fun- Ahnliche Eıingriffe erlebte der Bıldungssektor, indem 190028  —;

den Nıcht-Malaien den Zugang staatlıchen Sekundar-damentalismus gegenüber den christlichen Kırchen bemerk- un: Hochschulen erschwerte. Miıttlerweıiıle sınd 70% derbar. Peter Drews berichtet über dıe enere Entwicklung ın Studenten den iınländischen Unıiversıtäten Malaıen,Malaysıa auf dem Hintergrund der polıtischen Spannungen
zwischen malaıuischer Mehrheit UN. Nıchtmalaien. während LWAa den Chinesen vielfach L1UTr dıe Möglıchkeıit

bleıbt, 1mM Ausland studieren, W as sıch jedoch Angehö-
Im Julı 1981 übernahm Dr Mahathır Mohamad ın Malay- rıge der IMeTren Sozialschichten kaum eısten können.

Zudem 1ISTt der Unterricht INn Mınderheıten-SprachenS] die Regierungsgeschäfte mit dem erklärten Zıel, die staatlıchen Schulen oft beeinträchtigt, on ebentallsMalaunsıerung der Gesellschaft intensıvieren (vgl VO  S allem Chinesen betroftfen sınd. So stellt INa gele-Februar LOSZ: MCa Unter den Mıllıonen Einwohnern gentlich Lehrkräfte e1ın, dıe das als „lingua tranca“ be-des Landes beherrschen dıe Malaıen mIt einem Bevölke-
IMLWANS Mandarın-Chinesisch nıcht beherrschen, oder derrungsanteıl VO  S 53% WAar ohnehın die polıtischen (Gre- Unterricht tällt angeblichen Lehrermangels SAanzZmıen, dıe Bürokratıe un dıe Armee, doch sınd S1Ee In
A4USwıchtigen Bereichen der Wırtschaft der chinesischen Mın-

derheit (32%) deutlich unterlegen. Bereıts 1969 hatte 119  -

eshalb iıne „Neue Okonomische Politiık” eingeleıtet, Unterdrückung der Opposıtıon
den Anteıl der „Bumiputera” („Einheimische“ Malaıen Angesichts der recht labılen ethnischen un soz1ı1alen Ver-
un: ihnen gleichgestellte Ureinwohner) Wırtschafts- hältnisse, die In der Vergangenheıt mehrtach schweren
auftkommen steıgern. Bıs 1990 oll dieser auft 30% - polıtıschen Unruhen führten, muj{fste Mahathır zunächst
ste1gen, während INa  z den Nıcht-Malaijen (neben Chıine- behutsam vorgehen. Seine Aufgabe wurde ıhm jedoch da-
SsSCH VOT allem die me1lst tamılıschen Inder SOWI1Ee Sıkhs) durch erleichtert, da{ß sıch 1mM Parlament auf iIne 4US

40% und ausländischen Investoren weıtere 30% zugesteht. Parteıj:en bestehende Koalıtion der „Natıionalen Front“
Dies dürfte INa  - auch erreichen, Ja In der Landwirtschaft, sStuüutzen kann, die be] den Wahlen VO August 1986 o
1mM Fıinanz- und IT’ransportwesen dominıeren dıe Malaıen 145 der 1/ Mandate CrITaNs un: die aufßer ın Sabah
längst, allerdings LLUT dank eıner erheblichen Ausweıtung auch ın allen Teılstaaten dıe Regierung stellt Sıe wırd on

des staatlıchen Engagements, da{fß sıch die soz1ı1alen (5e2* der „Unıted Malays Natıonal Organızatıon domuinıert,


